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Ihre Fragen möchte ich wie folgt beantworten: 

Frage 1: 

Wie hoch waren die Kosten 1994 für 

a) das KUG-1 (erhöhtes KUG) ? 

b) das KUG-2 ("Normalsatz" für Verheiratete) ? 

c) den KUG-Mischsatz (Ehe oder Lebensgemeinschaft mit ange
rechnetem Einkommen) ? 

Antwort: 

Nach den Bestandszahlen über die Bezieher/innen des Karenzurlaubs
geldes im Jahr 1994 ergibt sich zu Ihren Fragen folgender Aufwand: 

KUG 1 - erhöhtes Karenzurlaubsgeld = 34.000 Pers. = S 3.935 Mio. 

KUG 2 - Normalsatz für Verheiratete = 80.000 Pers. = S 6.240 Mio. 

KUG 3 - Mischsatz = 9.500 Pers. = S 920 Mio. 
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Frage 2: 

Welche Gesamtkosten und Mehrkosten gegenüber dem Status quo wären 

dem Staatshaushalt 1994 erwachsen, hätten alle KUG-BezieherInnen 

den erhöhten KUG-1-Satz erhalten? 

Antwort: 

Ausgehend davon, daß im Jahr 1994 im Durchschnitt 123.500 Personen 

das Karenzurlaubsgeld beziehen, kann Ihre Frage wie folgt be

rechnet werden: 

Von den 123.500 Personen erhalten rund 34.000 das hohe Karenzur

laubsgeld. Weitere rund 9.500 bezogen den Mischsatz, so daß 80.000 

Personen in Bezug des niedrigen Karenzurlaubsgeldes stehen. Das 

bedeutet, daß bei jedem der 80.000 Fälle das Karenzurlaubsgeld um 

S 2.661,- monatlich höher zu bemessen wäre. Für 80.000 Personen 

würde daher ein Jahresaufwand von S 2,554.560.000,- ohne Kranken

versicherung bzw. S 3,019.490.000,- inklusive Krankenversicherung 

entstehen. 

Unter der Annahme, daß jeder der 9.500 Fälle des Mischsatzan

spruches seine Leistung um rund S 1.331,-- höher als das niedrige 

Karenzurlaubsgeld bemessen erhält (mittlerer Mischsatz), würde ein 

Mehraufwand von S 1.330,-- mtl. entstehen, Für die 9.500 Fälle 

würde daher ein Aufwand von S 151,620.000,- ohne Krankenversiche

rung bzw. S 179,214.840,- inklusive Krankenversicherung anfallen. 

Insgesamt würde daher eine Anhebung aller Karenzurlaubsgeldbezüge 

auf das hohe Karenzurlaubsgeld, bezogen auf das Jahr 1994, einen 

MehT.dufwand von S 3,198.000.000,- ausmachen. 

Frage 3: 

Wie hoch waren 1994 die Verwaltungskosten im Bereich KUG? 

Antwort: 

Wie ich schon eingangs dargelegt habe, liegen darüber keine Werte 

vor. 
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Frage 4: 

Wie hoch waren 1994 die Verwaltungskosten für die Berechnung des 

Mischsatzes? Falls keine Berechnungen vorliegen oder diese mit ei

nem unzumutbaren Aufwand verbunden wären, bitte um eine realisti

sche und nachvollziehbare Schätzung. 

Antwort: 

Die Vollziehung der Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsge

setzes für den Bereich des Karenzurlaubsgeldes erfolgt im Rahmen 

der gesamten Durchführung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes in 

den Leistungseinheiten der regionalen Geschäftsstellen des Ar

beitsmarktservice. Bei diesen Dienststellen werden die Agenden des 

Karenzurlaubsgeldes vollintegrativ gemeinsam mit den übrigen Auf

gaben des Leistungsbereiches des Arbeitsmarktservice erledigt. Die 

gesamte organisatorische und technische Infrastruktur des Lei

stungsbereiches wird unter anderem für die Administration des 

Karenzurlaubsgeldes eingesetzt. Auch alle übrigen Verwaltungsauf

gaben, wie z.B. das Rechtsmittelverfahren, die Personal- und Sach

verwal tung, werden im Rahmen der gesamten Verwal tung des Arbe i ts-· 

marktservice erledigt. 

Da es keine gesonderte Verwaltungskostenrechnung für den gesamten 

Bereich des Karenzurlaubsgeldes gibt, liegen auch keine Werte für 

den Teilabschnitt des Mischsatzes vor. 

Zu Ihrem Wunsch nach einer realistischen und nachvollziehbaren 

Schätzung kann ich nur die Erfahrungen der Praxis darlegen, wonach 

rund 40 % der Fälle des Bezuges vom hohen Karenzurlaubsgeld (der 

Anteil, der verheiratet ist bzw. in Lebensgemeinschaft lebt), rund 

20 % der Fälle des niedrigen Karenzurlaubsgeldes (wo sich erst 

nach einer Berechnung herausstellt, daß das niedrige Karenzur

laubsgeld gebührt) sowie alle Mischsatzfälle einen Aufwand verur

sachen, der ca. das Dreifache jenes Aufwandes nach sich zieht, der 

die Bearbeitung eines einfachen Karenzur laubsgeldf alles, in dem 

klar erkennbar nur das niedrige Karenzurlaubsgeld gebührt, aus

macht. 

Der Bunde 
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